
AUF EINEN BLICK
Das System der CO2-Bepreisung in Deutschland 
befindet sich im Umbruch. Für den nationalen 
Brennstoffemissionshandel (BEH) müssen wich-
tige Entscheidungen über den Übergang zum 
europäischen System (ETS2) bis Ende Juni 2024 
getroffen werden, und auch die Entscheidung 
über die Einführung eines Klimagelds gewinnt 
an Dringlichkeit. Zu beiden Themen sind rege 
Debatten mit einer stetig steigenden Zahl an 
Vorschlägen entbrannt, die wichtige übergrei-
fende Fragen aufwerfen. Dieses Papier gibt im 
Licht wissenschaftlicher Studien erste Antwor-
ten darauf. Insbesondere werden die Faktoren 
der Preisunsicherheit im ETS2 erklärt und einge-
ordnet sowie die vielfach geschürte Erwartung 
relativiert, dass das Klimageld ein Königsweg 
zur Schaffung von Akzeptanz sei. Verschiedene 
Argumente sprächen hingegen dafür, es zur 
temporären Abfederung sozialer Härten bei 
starken ETS2-Preisaufschwüngen und als Weg-
bereiter für soziale Innovationen einzusetzen. 

1. EINLEITUNG: QUO VADIS,  
CO2-BEPREISUNG UND KLIMAGELD?

Die EU hat Anfang 2023 eine umfassende Reform ihres Emis-
sionshandelssystems (EU ETS) beschlossen. Zentrales Element 
der Reform des bestehenden Systems (ETS1) ist, dass die aus-
gegebene Zertifikatsmenge (Cap) bereits zum Jahr 2039 auf 
null abgesenkt werden soll (Pahle et al. 2023). Die zweite we-
sentliche Änderung ist die Einführung eines neuen ETS für 
Gebäude, Straßenverkehr und andere Brennstoffe (ETS2).1 Der 
Handel im ETS2 soll im Jahr 2027 beginnen, bei hohen Ener-
giepreisen auch erst ein Jahr später. Flankierend zum ETS2 

wird ein Klimasozialfonds (KSF) eingerichtet, aus dem alle 
Mitgliedsstaaten schon mit einem Jahr Vorlauf (also ab 2026) 
Gelder für den Ausgleich der sozialen Belastungen erhalten.2 
Länder mit geringerer Wirtschaftskraft sind dabei Nettoemp-
fänger. 

Für Deutschland hat diese Reform weitreichende Bedeu-
tung. Da der Anwendungsbereich von ETS2 und nationalem 
Brennstoffemissionshandel (BEH) sich in großen Teilen über-
lappt, ist es notwendig, das Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG) zu überprüfen und gegebenenfalls zu reformieren. 
Insbesondere stellt sich die Frage, inwiefern das deutsche Sys-
tem mit dem europäischen kompatibel ist und wie sich ein 
möglichst reibungsfreier Übergang gewährleisten lässt. Das be-
trifft nicht nur die Ausgestaltung der CO2-Bepreisung an sich, 
sondern auch die Verwendung der Einnahmen. Eine besondere 
Bedeutung kommt dabei dem sozialen Ausgleich und der ge-
sellschaftlichen Akzeptanz zu. Für beide Aspekte wird der Ein-
führung eines Klimagelds eine zentrale Rolle zugeschrieben.

Zu beiden Themen (Übergang BEH und Klimageld) sind 
rege Debatten mit einer stetig steigenden Zahl an Vorschlägen 
entbrannt, die wichtige übergreifende Fragen aufwerfen. Dieses 
Papier identifiziert diese Fragen und gibt erste Antworten dar-
auf. Es ist wie folgt aufgebaut: Der erste Teil beschäftigt sich mit 
möglichen Preisentwicklungen im ETS2, deren Bedeutung für 
Energiepreise sowie den neuen Kriterien für die Verwendung 
der Einnahmen aus der Versteigerung der Emissionszertifikate. 
Im zweiten Teil geht es um Erwägungen für den Übergang des 
BEHG zum ETS2. Im dritten Teil werden Argumente für und 
gegen ein Klimageld beziehungsweise mehrere Ausgestaltungs-
varianten diskutiert. 

2. MÖGLICHE PREISENTWICKLUNGEN 
IM ETS2

Eine wesentliche Frage für den Übergang ist, wie hoch die Prei-
se im ETS2 ausfallen werden. Preise in Emissionshandelssyste-
men sind grundsätzlich „unsicher“, da sie sich gemäß Angebot 
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CO2-Preis-Aufschlag für  
ausgewählte Energieträger 

Quelle: BAFA-Informationsblatt CO2-Faktoren

Tab. 1

Preisanstieg bei  
ETS2-Preis von …

Energie-
träger

Einheit 100 Euro/t 150 Euro/t

Benzin Cent/Liter 26 39

Heizöl Cent/Liter 30 45

Erdgas Cent/kWh 2 3

und Nachfrage nach Zertifikaten bilden, die wiederum von ei-
ner Reihe unsicherer beziehungsweise sich über die Zeit än-
dernder Faktoren abhängen. Um zu untersuchen, wie sich An-
gebot und Nachfrage (und damit die Preise) entwickeln könn-
ten, werden numerische Modelle des Marktes für Zertifikate 
eingesetzt. Mit diesen Modellen lassen sich mögliche und in 
sich konsistente Entwicklungen des ETS berechnen. Eine Prog-
nose sind solche Modellrechnungen jedoch nicht, weil sich 
nicht beziffern lässt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 
die für solche Berechnungen notwendigen Annahmen auch 
tatsächlich eintreten. Es handelt sich vielmehr um Szenarien, 
die helfen können, bestimmte Entwicklungen basierend auf 
unterschiedlichen Annahmen besser zu verstehen und zu ver-
gleichen. Das ist wichtig für die Einordnung und Bewertung.

Einige Modellstudien sind für das ETS2 bereits durchge-
führt worden. Eine aktuelle Auswertung dieser Studien (Gün-
ther et al. 2024) zeigt, dass die gesamte Spanne der Preise für 
das Jahr 2030 über alle Studien hinweg von rund 60 bis 380 Eu-
ro/t reicht (siehe Abbildung 1). Zu einem gewissen Grad er-
klärt sich diese Bandbreite durch unterschiedliche Modellan-
sätze und unterschiedlich detaillierte Implementierungen des 
ETS2 in den Modellen. Den größten Effekt haben jedoch die 
Annahmen zum Umfang und zur Effektivität zusätzlicher Poli-
tikmaßnahmen wie beispielsweise Energieeffizienzmaßnahmen 
im Gebäudesektor. Je stärker diese die Emissionen reduzieren, 
desto geringer ist die Nachfrage und desto niedriger damit der 
Preis im ETS2. Besonders deutlich zeigt dies eine Untersu-

chung mit dem PRIMES-Modell (Günther et al. 2024): Unter-
schiedliche Annahmen zur Wirksamkeit der Energieeffizienz-
maßnahmen führen zu einer Spanne, die von 71 Euro/t (hohe 
Wirksamkeit) über 160 Euro/t (mittlere Wirksamkeit) bis hin 
zu 261 Euro/t (geringe Wirksamkeit) reicht. 

Ein zweiter wichtiger Faktor in der Modellierung ist die 
Möglichkeit einer perspektivischen Verbindung mit dem ETS1. 
Bis spätestens Ende Oktober 2031 soll die EU-Kommission 
diese Verbindung prüfen.3 Doch auch wenn die Verbindung 
erst im nächsten Jahrzehnt vollzogen würde, könnte die damit 
verbundene Erwartung schon frühzeitig den Preis im ETS2 be-
einflussen, wenn die Preise in beiden Systemen weit auseinan-
derliegen. Denn dann könnte es sich für Marktakteure lohnen, 
Zertifikate spekulativ im günstigeren System zu kaufen, weil 
sich bei einer zukünftigen Verbindung beider Systeme die Prei-
se notwendigerweise angleichen werden. Als Folge solcher 
Käufe würde der Preis im günstigen System steigen und sich 
insgesamt eine Konvergenz ergeben (Edenhofer et al. 2021). 
Für den ETS1 legen aktuelle Modellierungen für das Jahr 2030 
Preise zwischen 100 und 150 Euro/t nahe (Pahle et al. 2023). 
Zwar wird das Marktvolumen im ETS1 voraussichtlich kleiner 
sein als im ETS2, aber zumindest anfänglich könnte dies ein 
Fokalpunkt für die Preisentwicklung im ETS2 sein. Entspre-
chende finanzielle Mehrkosten für Tanken und Heizen sind in 
Tabelle 1 für ausgewählte Energieträger und unterschiedliche 
ETS2-Preise in dieser Größenordnung dargestellt. 

Ob sich solche (modellierten) Preise tatsächlich auch im Markt 
bilden werden, hängt jedoch noch von weiteren Faktoren ab, 
die mit den obigen Modellen nur unzureichend untersucht 
werden können. Ein wesentlicher Faktor sind die in der ETS-
Richtlinie festgelegten Maßnahmen, die hohe Preise bezie-
hungsweise starke Preisanstiege in den Anfangsjahren mög-
lichst verhindern sollen: (a) die Erhöhung der zu versteigern-
den Mengen von Zertifikaten im ersten Jahr um 30 Prozent4 
und (b) die Ausschüttung von Zertifikaten aus der sogenannten 
Marktstabilitätsreserve (MSR), wenn der Preis sich in einem 
bestimmten Zeitraum verdoppelt/verdreifacht oder 45 Euro/t 
übersteigt.5 Alle diese Maßnahmen beruhen auf einer Erhö-
hung des Angebots an Zertifikaten, um die Preise zu senken. 

Abb. 1

Spanne möglicher ETS2- 
Preise in unterschiedlichen 
Modellstudien

ETS2-Preise 2030

Quelle: Günther et al. (2024)
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Um möglichst sicherzustellen, dass genügend zusätzliche Zerti-
fikate dafür zur Verfügung stehen, wird die MSR zusätzlich mit 
600 Millionen Zertifikaten befüllt.6 Sollten diese Zertifikate bis 
zum 1.1.2031 nicht aus der MSR freigegeben worden sein, wer-
den sie ungültig.7    

Eine erste Untersuchung der Wirkungen dieser Maßnahmen 
(Graichen/Ludig 2024) sowie die grundsätzliche Funktionswei-
se MSR-basierter Maßnahmen (zum Beispiel Borghesi et al. 
2023) legen jedoch nahe, dass sie bei (sehr) hoher Nachfrage 
nach Zertifikaten nur geringen Einfluss auf die Preisentwick-
lung haben könnten. Einerseits werden neue Zertifikate erst 
mit zum Teil erheblichem Verzug in den Markt gebracht; ande-
rerseits sind die zusätzlichen Mengen relativ gering im Ver-
gleich zum Gesamtvolumen des Markts. Insbesondere die 
Maßnahme, die verhindern soll, dass der Preis auf über 45 Eu-
ro/t ansteigt, ist mit einer sehr geringen Ausweitung des Ange-
bots hinterlegt und entsprechend nur (sehr) begrenzt wirksam. 
Gleichzeitig wird jedoch konstatiert,8 dass sie „den Bürgern 
mehr Sicherheit darüber verschaffen [soll], dass der CO2-Preis 
in den ersten Jahren […] 45 EUR nicht übersteigt“. Damit wur-
den Erwartungen geschürt, dass 45 Euro/t eine „harte“ Ober-
grenze seien, die nicht überschritten würde – tatsächlich je-
doch ist sie „weich“, weil ein Preisanstieg bei hoher Nachfrage 
nicht verhindert werden könnte (siehe oben). 

Diese geschürte Erwartung könnte dazu führen, dass nach-
träglich in den Markt eingegriffen wird. Würde der Preis näm-
lich 45 Euro/t „wider Erwarten“ übersteigen, könnten Mit-
gliedsstaaten dies als Bruch des verhandelten Kompromisses 
zur ETS-Reform ansehen. Ein wesentliches Element des Kom-
promisses ist nämlich, dass die Auszahlungen aus dem KSF fix 
sind, das heißt nicht mit der Höhe des Preises im ETS2 skalie-
ren. Zwar erhält jeder einzelne Mitgliedsstaat dann auch höhe-
re Einnahmen durch die Versteigerung von Zertifikaten. Aber 
der Finanztransfer zwischen Mitgliedsstaaten durch den KSF 
steigt nicht entsprechend, was implizit ein geringeres Maß an 
Solidarität bedeutet (Görlach et al. 2022; Pahle 2023b). Das be-
deutet, dass vor allem ärmere Mitgliedsstaaten von den hohen 
Preisen belastet werden und dort der politische Druck für 
preissenkende Interventionen steigen könnte. Wenn vor die-
sem Hintergrund für eine Mehrheit der Mitgliedsstaaten der 
Anstieg politisch inakzeptabel wäre, könnten sie die geplante 
Überprüfung des entsprechenden Mechanismus nutzen, um 
durch eine Anpassung deutlich mehr Zertifikate in den Markt 
zu bringen – und den Preis damit effektiver zu deckeln.9 Dieser 
Prozess könnte zudem beschleunigt werden, wenn Händler_in-
nen in Erwartung dieser Reaktion gleich zu Beginn des Sys-
tems die Preisschwelle von 45 Euro/t (inflationsangepasst) 
„austesten“, also Kaufgebote in dieser Höhe (oder knapp darü-
ber) abgeben. Wenn dann tatsächlich ein Eingriff erfolgen soll-
te, würde der Preis vermutlich längerfristig auf einem niedri-
gen Niveau verharren.  

3. ÜBERGANG ZUM ETS2: IMPLIKATIONEN 
FÜR DEN NATIONALEN EMISSIONSHAN-
DEL (BEH) UND EIN KLIMAGELD

Vor dem Hintergrund möglicher Preisentwicklungen im ETS2 
stellen sich die folgenden Fragen: Welche Rolle könnte der na-

tionale BEH zumindest mittelfristig noch spielen? Und welche 
Implikationen ergeben sich für die Einführung eines Klima-
gelds? Bei beiden Punkten sind neben den ökonomischen und 
sozialen vor allem auch rechtliche Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen, die unterstreichen, wie komplex dieses Unter-
fangen ist. Sie haben sich durch die Reform der ETS-Richtlinie 
ebenfalls deutlich verändert und wurden von Busch/Harder 
(2024) sowie Menner et al. (2023) eingehender analysiert. Im 
Rahmen dieses Papiers kann daher nur kurz umrissen werden, 
wo prioritär Klärungsbedarf besteht und wie dieser sinnvoll 
strukturiert werden könnte.

3.1 FORTFÜHRUNG DES BEHG: KLARE ROLLE 
ERFORDERLICH, HOHE DRINGLICHKEIT
Inhaltlich maßgeblich für eine eventuelle Fortführung ist die 
damit anvisierte Rolle für die deutsche und auch die europäi-
sche Klimapolitik. National liegen zwei Rollen nahe: (1) Das 
BEH ließe sich als Emissionshandelssystem mit freier Preisbil-
dung fortführen, um damit verbindlich die europäischen Las-
tenteilungsziele (ESR) erfüllen zu können. (2) Das BEH könnte 
so gestaltet werden, dass es einen effektiven ETS2-Mindestpreis 
implementiert. Konkret könnte man damit eine Situation absi-
chern, in der der Preis im ETS2 anfänglich deutlich unter dem 
Preis im BEH im Jahr 2026 von 55 bis 65 Euro liegen sollte.10 
Wesentliche Argumente gegen beide Rollen wären vor allem 
eine Doppelbesteuerung (es müssten für jede emittierte Tonne 
ein europäischer und ein nationaler Preis bezahlt werden) be-
ziehungsweise der Wasserbetteffekt.11 Diese sprechen tendenzi-
ell gegen eine Fortführung beziehungsweise für eine Reduzie-
rung des Anwendungsbereichs auf die nicht im ETS2 erfassten 
Sektoren.  

Auf der europäischen Ebene wäre eine Fortführung des 
BEH dann zielführend, wenn sie die marktliche und politische 
Stabilisierung des ETS2 befördert. Inwieweit das ETS2 gerade 
in den Anfangsjahren noch instabil ist, ist eine offene Frage. 
Verschiedene Gründe sprechen allerdings dafür, dass es relativ 
instabil sein wird – und die Fortführung des BEH unter Um-
ständen stabilisierend wirken würde (Pahle 2023a). Argumente 
dafür wären, dass die deutsche Politik damit klar signalisieren 
könnte, welche Preishöhe sie im ETS2 für politisch akzeptabel 
hält, und damit die regulatorische Unsicherheit über diskretio-
näre Eingriffe (siehe oben) reduzieren würde. Argumente ge-
gen diese Rolle wären, dass damit die Fragmentierung der 
CO2-Bepreisung in Europa befördert und dem Markt signali-
siert werden könnte, dass die deutsche Politik auf die Wirk-
samkeit des ETS2 nicht vertraut. Eine intensivere Auseinander-
setzung mit diesen Argumenten steht allerdings noch aus – 
und ist dringend nötig, weil offensichtlich zuerst das Ziel des 
Übergangs geklärt werden muss, um daraus eine „zielführen-
de“ Ausgestaltung abzuleiten. 

Darüber hinaus stellen sich auch für die konkrete Ausgestal-
tung schon jetzt eine Reihe von ökonomischen und rechtlichen 
Fragen, die möglichst bald diskutiert und weiter analysiert wer-
den sollten. Erste Vorschläge aus dem Ariadne-Projekt (2021), 
dem Centrum für Europäische Politik (Menner et al. 2023) und 
von Agora Energiewende und Agora Verkehrswende (2023) 
liegen zwar schon vor. Aber bei näherer Betrachtung stellen 
sich viele Folgefragen, beispielsweise zur Option eines deut-
schen CO2-Mindestpreises im Rahmen eines fortbestehenden 
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BEH. Konkret: Welche Handelseffekte würden sich im BEH im 
Jahr 2026 ergeben, wenn es 2027 einen Übergang zu einer 
Energiesteuer als zusätzlichem deutschem Preisinstrument 
gäbe? Wie kann eine zweckgebundene Verwendung der Ein-
nahmen für den Klima- und Transformationsfonds (KTF)12 si-
chergestellt werden? Darüber hinaus sollten auch andere Opti-
onen wie zum Beispiel die Fortführung des BEH als Emissions-
handel mit freier Preisbildung (siehe oben) oder eine Ände-
rung des Grundgesetzes zur Beseitigung rechtlicher Hürden 
für eine steuerliche CO2-Bepreisung erwogen und analysiert 
werden.

Die Dringlichkeit ergibt sich aus dem äußerst engen Zeit-
plan. Bis spätestens 30.6.2024 müssen die Mitgliedsstaaten die 
neuen Vorschriften für den ETS2 in nationales Recht umset-
zen.13 Dies wird Änderungen im Treibhausgas-Emissionshan-
delsgesetz (TEHG) erfordern, in dem die Anwendungsbereiche 
der verschiedenen Systeme festgelegt werden. Eine Änderung 
des Anwendungsbereichs des BEH in diesem Rahmen könnte 
also darüber entscheiden, ob die Fortführung des BEH als 
überlappenden Systems überhaupt noch möglich wäre. Weiter-
hin plant die Bundesregierung, einen umfassenden Vorschlag 
für den Übergang bis Ende 2024 vorzulegen. Der Zeitplan für 
weitere Analysen und öffentliche Diskussionen ist also äußerst 
eng, zumal die Frage der Einführung eines Klimagelds damit 
verbunden sein könnte. Auch dafür spielen die neuen EU-Rah-
menbedingungen eine wesentliche Rolle, wie der folgende Ab-
schnitt klarstellt.

3.2 KLIMAGELD: EU-RECHTSRAHMEN FÜR 
DIE FINANZIERUNG 
Ganz allgemein lassen die neuen Vorgaben der ETS-Richtlinie 
für die Verwendung der Einnahmen den Mitgliedsstaaten 
deutlich weniger Spielraum als bisher. Das gilt insbesondere 
auch für die Finanzierung eines Klimagelds. Busch/Harder 
(2024) interpretieren die Vorgaben so, dass ein Klimageld nur 
dann aus den Einnahmen des ETS1 oder ETS2 finanziert wer-
den könnte, wenn es entweder als (a) dezidiertes soziales Inst-
rument zur finanziellen Unterstützung von Haushalten mit 
niedrigem oder mittlerem Einkommen oder als (b) „Klimadi-
videndensystem“14 mit nachzuweisender positiver Umweltwir-
kung konzipiert ist. Auch über den KSF könnte ein Klimageld 
finanziert werden, allerdings nur, wenn die Zahlungen an be-
dürftige Haushalte gehen und über die Zeit abnehmen. Bedürf-
tigkeit wird dabei nicht am Einkommen bemessen, sondern an 
Vulnerabilität insbesondere in Form von Energiearmut. Insge-
samt verfolgt der KSF die Logik, „eine kurzfristige Erleichte-
rung für die Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind, 
zu ermöglichen, bis die primär zu fördernden strukturellen 
Maßnahmen ihre Wirkung entfalten können“ (Busch/Harder 
2024: 31). 

An diesem Punkt stellt sich nun die Frage, welche Implikati-
onen sich aus den oben beschriebenen ETS2-Rahmenbedin-
gungen (zu erwartende Preise 2030, Kriterien für die Einnah-
menverwendung) für die eventuelle Einführung eines Klima-
gelds ergeben. Das betrifft einerseits die oben beschriebenen 
Einschränkungen durch die ETS-Verwendungskriterien – wo-
bei im Fall einer Fortführung des BEH auch die Einnahmen 
daraus verwendet werden könnten.15 Andererseits betrifft es 

den grundsätzlichen Umstand, welchen Zweck es überhaupt 
erfüllen könnte. Beides wird im nächsten Abschnitt betrachtet.    

4. EINE KRITISCHE HINTERFRAGUNG GÄN-
GIGER ARGUMENTE FÜR EIN KLIMAGELD

Ein gängiges Argument für das Klimageld ist, dass sich mit 
dessen Einführung die gesellschaftliche Akzeptanz für Klima-
schutzpolitik – insbesondere für höhere CO2-Preise – schaffen 
ließe.16 Damit verbunden ist das Argument, dass durch ein Kli-
mageld die regressiven Wirkungen der CO2-Bepreisung ausge-
glichen beziehungsweise eine progressive Verteilungswirkung 
erreicht werden kann. Beide Argumente drehen sich damit im 
Kern um Fairness17 (faire Ausgestaltung beziehungsweise faire 
Verteilungswirkung) und sind an implizite Fairnesskonzepte 
und Wirkungsannahmen gebunden. Diese werden im Folgen-
den kritisch diskutiert, um besser zu verstehen, wie plausibel 
die Argumente sind. Abschließend werden Argumente für eine 
alternative Rolle erörtert, die sich angesichts der sich verän-
dernden Rahmenbedingungen aus einem höheren Anspruch 
an „Umsetzungsrealismus“ speist. 

4.1 GERECHTIGKEITSERWÄGUNGEN  
FÜR AUSGESTALTUNG UND VERTEILUNGS-
WIRKUNGEN
Wesentlich für die Beurteilung aus Gerechtigkeitsperspektive 
ist, dass den verschiedenen Vorschlägen unterschiedliche nor-
mative Gerechtigkeitskonzepte zugrunde liegen. Diese sind in 
der Regel jedoch nur implizit und müssen entsprechend aus 
den Ausgestaltungen abgeleitet werden. Die diesbezüglich rele-
vanten Optionen sind (1) die Gruppe der Empfänger_innen 
(alle Haushalte versus bestimmte Gruppen) und (2) die Auftei-
lung der Zahlungen (pro Kopf versus gestaffelt). Unterschiedli-
che Ausgestaltungen verkörpern unterschiedliche Gerechtig-
keitskonzepte, die in Tabelle 2 dargestellt sind. Die dritte Spalte 
beschreibt dabei keine der typischen Varianten eines Klima-
gelds, sondern Fördermaßnahmen als mögliche Alternative für 
die Verwendung der Finanzmittel. Die Diskussion dieser Alter-
native ist hilfreich, um die grundsätzliche Abwägung zwischen 
konsumtiven und investiven Maßnahmen zu etablieren. 

Ein Pro-Kopf-Klimageld für alle Personen in gleicher Höhe 
verkörpert das Gerechtigkeitskonzept der Gleichheit (equality). 
Es beruht auf der Annahme, dass eine (saubere) Atmosphäre 
ein Gemeingut ist, das allen Menschen zu gleichen Teilen ge-
hört – und entsprechend sollten alle finanziell von den Einnah-
men durch den „Verbrauch“ dieses Guts gleichermaßen profi-
tieren. Analysen legen nahe, dass durch ein Pro-Kopf-Klima-
geld die Verteilungswirkung des CO2-Preises progressiv wird, 
einkommensschwache Haushalte mitunter sogar profitieren. 
Diese könnten also durch das Klimageld stärker entlastet als 
durch den CO2-Preis belastet werden. Letzteres gilt allerdings 
nur dann, wenn ein Großteil der Einnahmen ausgezahlt und 
nicht für andere Zwecke verwendet werden würde. Außerdem 
gilt es nur im „Mittel“, weil es innerhalb von Einkommens-
gruppen eine erhebliche Bandbreite finanzieller Belastungen 
durch den CO2-Preis gibt (Endres 2024), vor allem beim Hei-
zen (Kellner et al. 2023). 
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Implizite Gerechtigkeitskonzepte verschiedener Ausgestaltungs-
modelle für Klimageld und etwaiger Fördermaßnahmen 

Quelle: eigene Darstellung

Tab. 2

Empfänger_innen-
gruppe(n)

Klimageld mit  
Pro-Kopf-Auszahlung

Klimageld mit sozial  
gestaffelter Auszahlung Fördermaßnahmen

Einkommensschwache 
Haushalte

Konsumtive vertikale 
Bedarfsgerechtigkeit

Investive vertikale  
Bedarfsgerechtigkeit

Vulnerable Haushalte Konsumtive horizontale 
Bedarfsgerechtigkeit

Investive horizontale  
Bedarfsgerechtigkeit

Alle Haushalte Gleichheit

Im Unterschied dazu verkörpert ein sozial gestaffeltes Klima-
geld das Gerechtigkeitskonzept der Gleichheit von Lebensbe-
dingungen beziehungsweise der Bedarfsgerechtigkeit (equity). 
Es lässt sich damit begründen, dass ganz allgemein bedürftige 
Personen unterstützt werden sollten und andere Personen 
nicht. Bedürftigkeit lässt sich dabei unterschiedlich festlegen: 
am Einkommen (vertical equity) oder an Vulnerabilität, defi-
niert als relative situative Veränderung (horizontal equity). Ent-
sprechend hat dieses Modell unterschiedliche Zuschnitte für 
die Gruppe der Empfänger_innen – und entsprechende Vertei-
lungswirkungen, die gezielt einkommensschwache oder vulne-
rable Gruppen entlasten.18 

Welche der beiden Staffelungsvarianten man als gerechter 
erachtet, hängt davon ab, ob man sich an den Verteilungswir-
kungen der Klimapolitik oder am schon bestehenden Vertei-
lungszustand orientiert. Im ersten Fall ist Vulnerabilität das 
maßgebliche Kriterium, im zweiten Fall Einkommen. Ein wei-
terer für die Gerechtigkeit wesentlicher Aspekt beider Varianten 
ist, welche Schwellenwerte für Einkommen beziehungsweise 
welche Definition und entsprechenden Indikatoren für Vulne-
rabilität man verwendet.19 Im KSF beispielsweise werden Haus-
halte als benachteiligt (vulnerabel) angesehen, „die einen größe-
ren Teil ihres Einkommens für Energie und Transport aufwen-
den, die in bestimmten Regionen keine alternativen bezahlba-
ren Mobilitäts- und Transportmöglichkeiten haben und denen 
gegebenenfalls die finanziellen Kapazitäten für Investitionen in 
die Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe fehlen“.20  

Legt man ein relativ breites Verständnis von Vulnerabilität 
wie im KSF zugrunde, geht man sozusagen fließend zu einem 
anderen Gerechtigkeitskonzept über: zu investiver Bedarfsge-
rechtigkeit, die sich von konsumtiver Bedarfsgerechtigkeit da-
durch unterscheidet, dass allen Personen gleichermaßen die 
notwendigen Ressourcen für die strukturelle Reduzierung von 
Emissionen zur Verfügung stehen sollten (vgl. Matthies et al. 
2020). Hier wird auch oft davon gesprochen, Handlungsfähig-
keit herzustellen. Für die Umsetzung von Bedarfsgerechtigkeit 
ist das Klimageld tendenziell weniger geeignet, auch wenn der 
Übergang fließend ist. Es wäre dafür schlichtweg zu niedrig, 
wenn größere Gruppen davon profitieren sollen. Um es umfas-
send umzusetzen, wären vielmehr umfangreiche Fördermaß-

nahmen für bedürftige Gruppen notwendig, für die grundsätz-
lich auch die gleichen Fairnesserwägungen gelten sollten. Wie 
Klimageld und Fördermaßnahmen hier zusammenwirken 
könnten, wird am Ende dieses Abschnitts noch einmal aufge-
griffen. 

4.2 WAHRGENOMMENE GERECHTIGKEIT 
UND GESELLSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG
Wie sehr die verschiedenen Modelle als gerecht wahrgenom-
men werden und dadurch die Unterstützung für die CO2-Be-
preisung erhöhen, ist dann eine empirische Frage. Ein über vie-
le Untersuchungen robuster Befund der empirischen For-
schung ist, dass sich ein Großteil der Befragten für eine Ver-
wendung der Einnahmen der CO2-Bepreisung zur Förderung 
grüner Investitionen ausspricht; siehe zum Beispiel Blesse et al. 
(2024) für eine aktuelle Studie. Daraus wird oft der Schluss ge-
zogen, dass diese Form der Verwendung auch für die Akzep-
tanz eines CO2-Preises am förderlichsten ist. Tatsächlich ist für 
einen solchen Schluss jedoch notwendig, die (kausalen) Aus-
wirkungen alternativer Verwendungsformen beziehungsweise 
der Gerechtigkeitskonzepte verschiedener Klimageldmodelle 
auf die Unterstützung eines CO2-Preises zu untersuchen. 

Den Einfluss unterschiedlicher Verwendungsformen haben 
zum Beispiel Kaestner et al. (2023) untersucht. Es stellt sich he-
raus, dass kombinierte Verwendungen besonders akzeptanzför-
dernd sind. Den im Mittel besten Effekt (bei höheren CO2-
Preisen) erzielt eine Aufteilung von 50 Prozent für klima-
freundliche Investitionen und jeweils 25 Prozent für ein Klima-
geld beziehungsweise Härtefallregelungen. Darüber hinaus 
sind Befragte bei hohen CO2-Preisen geringfügig indifferenter, 
ob die Einnahmen für ein Klimageld oder grüne Investitionen 
verwendet werden. Die Auswirkungen unterschiedlicher Ge-
rechtigkeitskonzepte haben Sommer et al. (2022) untersucht.21 
Es zeigt sich, dass die Zustimmung zu einem CO2-Preis stark 
steigt, wenn Befragte davon ausgehen sollen, dass eine Rück-
zahlung nach dem von ihnen präferierten Gerechtigkeitskon-
zept (siehe oben) erfolgen würde. Eine Mehrheit der Befragten 
stimmt dann sogar Preisen von 50 Euro/t oder 100 Euro/t zu, 
die sonst mehrheitlich abgelehnt werden. Der Effekt relativiert 
sich allerdings dadurch, dass die Befragten individuell unter-
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schiedliche Gerechtigkeitskonzepte bevorzugen, in der Realität 
ja aber nur eines implementiert werden kann. Die Studien le-
gen damit insgesamt nahe, dass ein Klimageld zwar durchaus 
die Akzeptanz befördern kann, jedoch tendenziell eher in 
Mischformen, das heißt in Kombination mit anderen Verwen-
dungen und ausgewogenen Gerechtigkeitserwägungen. Eine 
100-prozentige Verwendung der Einnahmen für ein Klimageld 
hingegen wirkt sich weniger förderlich aus.

Ein weiterer Aspekt ist, dass der Akzeptanzeffekt des Klima-
gelds (und auch anderer Formen direkter Rückzahlung) vom 
Wissen über die Lenkungswirkung der CO2-Bepreisung ab-
hängt. Denn daraus können Missverständnisse und Unver-
ständnisse entstehen. Ein zum Beispiel in Fokusgruppen vorge-
brachter Einwand ist, dass die Methode, etwas zu besteuern be-
ziehungsweise zu verteuern und das Geld dann zurückzuzah-
len, doch nur „linke Tasche, rechte Tasche“ sei (Barckhausen et 
al. 2022). Dies ist insofern relevant, als das Wissen über CO2-
Bepreisung in der Bevölkerung insgesamt sehr gering ist (Eßer 
et al. 2023). Weitere Untersuchungen zeigen, dass gezielte In-
formationen über die Kosten des Instruments die Unterstüt-
zung erhöhen – und Informationen über Effektivität und Fair-
ness zumindest die Toleranz (Schwarz et al. 2024). Umfassende 
und effektive Kommunikation über die Funktionsweise des 
CO2-Preises ist also ein wichtiger alternativer Hebel, um die 
Akzeptanz zu erhöhen. 

Gleichzeitig sollte das Potenzial von Kommunikation nicht 
überschätzt werden. Studien aus anderen Ländern mit schon 
implementierten direkten Rückzahlungssystemen legen nahe, 
dass Informationen darüber bei mangelndem politischem Kon-
sens über die CO2-Bepreisung nur geringe Wirksamkeit haben 
(Mildenberger et al. 2022). Das wird nicht zuletzt dadurch un-
terstrichen, dass Unzufriedenheit mit der Politik ein ganz we-
sentlicher Faktor für die Ablehnung der CO2-Bepreisung ist 
(Kaestner et al. 2023). Es braucht also ein politisch stabiles und 
kommunikativ gut verständliches Vorgehen, das zudem die 
neuen regulatorischen und fiskalischen Rahmenbedingungen 
des Übergangs der CO2-Bepreisung auf die europäische Ebene 
berücksichtigen muss. Entsprechende Erwägungen und Argu-
mente werden im nächsten Abschnitt betrachtet.

4.3 EIN KLIMAGELD ALS KOMPLEMENTÄRES 
INSTRUMENT FÜR DEN SOZIALEN AUS-
GLEICH? 
Die von der empirischen Forschung aufgeworfenen Zweifel am 
Klimageld als Königsweg für die Schaffung gesellschaftlicher 
Akzeptanz führen zu der Frage, ob und gegebenenfalls in wel-
chem anteiligen Umfang die CO2-Preis-Einnahmen dafür dann 
überhaupt verwendet werden sollten. Wesentlich für die Beant-
wortung dieser Frage erscheinen vor allem zwei Punkte: (1) 
Welche Maßnahmen würden alternativ von den (übrigen) 
CO2-Preis-Einnahmen finanziert werden? (2) Stünden zusätzli-
che Steuermittel zum Beispiel für die Finanzierung von Förder- 
oder Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung? Für die wei-
tere Diskussion ist es daher hilfreich, die Rolle des Klimagelds 
in zwei unterschiedlichen Entscheidungskontexten zu betrach-
ten: der Entscheidung über die Verwendung der Einnahmen 
der CO2-Bepreisung (breiterer Kontext) und der Entscheidung 
über unterschiedliche Auszahlungsformen des Klimagelds bei 
gegebenen Finanzmitteln (engerer Kontext). 

Im Hinblick auf den breiteren Kontext könnte ein Klimageld 
möglicherweise verhindern, dass die Einnahmen für Ausgaben 
zweckentfremdet werden, die nicht direkt dem Klimaschutz 
zukommen – wie zum Beispiel die Förderung der Halbleiterin-
dustrie im Rahmen des KTF. Das Klimageld (oder andere For-
men direkter Rückzahlungen) würde damit also als Selbstbin-
dungsmechanismus (commitment device) für eine im Sinne des 
Klimaschutzes zweckdienliche Verwendung der Einnahmen 
dienen. Um dies zu erreichen, müssten möglichst alle Einnah-
men dafür verwendet werden. Die inhaltlichen Argumente da-
für wären einerseits, dass die Politik damit „überzeugend sig-
nalisieren [könnte], dass es ihr bei der CO2-Bepreisung nicht 
um eine zusätzliche staatliche Einnahmequelle geht, sondern 
ausschließlich um Klimaschutz“ (Frondel/Schmidt 2024). Ein 
weiteres Argument wäre, dass die Vorteile des Klimagelds im 
Hinblick auf die Verteilungswirkungen – insbesondere die Er-
reichung von Progressivität – umso größer sind, je mehr Ein-
nahmen verwendet werden. Dieses Argument würde auch um-
fassen, Teile der Einnahmen anstatt für ein Klimageld für ge-
zielte Förderprogramme für einkommensschwache Haushalte 
oder Härtefallfonds zu verwenden.  

Mit dieser Intention würde über das Klimageld jedoch de fac-
to eine Stellvertreterdebatte geführt werden, bei der es im Kern 
darum ginge zu verhindern, dass die Einnahmen nicht zum 
Spielball parteipolitischer Partikularinteressen werden. Selbst 
wenn diese Debatte gewonnen und ein Klimageld eingeführt 
werden würde, könnte dies jedoch politische Folgekosten für den 
Klimaschutz (weniger gesellschaftliche Unterstützung) mit sich 
bringen, weil sich die versprochene Wirkung des Instruments 
nach Lage der Dinge (siehe oben) als „Enttäuschung“ herausstel-
len würde. Dazu kommt, dass die strengeren Kriterien der EU 
für die Verwendung der ETS-Einnahmen solche Zweckentfrem-
dungen zukünftig ohnehin deutlich stärker eindämmen. Mittel-
fristig wäre zudem ein Gegenargument, dass reichere Haushalte 
durch entsprechende Investitionen zum Beispiel in Wärmepum-
pen tendenziell ihre Emissionen schneller reduzieren – auch weil 
sie in größerem Umfang Förderprogramme in Anspruch neh-
men (vgl. Kuhn/Schlattmann 2024). In der Konsequenz nimmt 
ihr relativer Anteil an den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung 
stärker ab, der von Haushalten mit niedrigem Einkommen ent-
sprechend zu. Im Hinblick auf die intendierten Verteilungswir-
kungen kann das ein Klimageld zukünftig konterkarieren. Das 
trifft auch auf ein sozial gestaffeltes Klimageld zu, da dann die 
Gruppe der Zahler_innen (des CO2-Preises) und Empfänger_in-
nen (des Klimagelds) nahezu identisch wären.

Was den engeren Kontext betrifft, stellt sich konkret die Fra-
ge, wie man gegebene (limitierte) Finanzmittel bestmöglich 
einsetzt. Die finanziellen Einschränkungen beziehungsweise 
Abwägungen legen nahe, das Klimageld als Komplement zu 
anderen Einnahmenverwendungen beziehungsweise entspre-
chenden Zielen anzusehen. Ein Ziel der Einnahmenverwen-
dung kann der soziale Ausgleich sein. Dafür könnte das Klima-
geld Fördermaßnahmen für bedürftige Haushalte ergänzen. 
Denn wenn der Auszahlungsmechanismus einmal etabliert ist, 
kann es ohne großen Verzug ausgezahlt werden und wirkt ent-
sprechend schnell – wenn auch nur kompensierend. Dies kann 
insbesondere dann von Vorteil sein, wenn die Preise im ETS2 
ab 2027 stark schwanken. Ein Argument wäre entsprechend, 
das Klimageld dafür einzusetzen, Belastungsspitzen zu glätten, 
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zumal die Einnahmen mit der Höhe des ETS2-Preises skalie-
ren. In ähnlicher Weise könnte das Klimageld zumindest über-
gangsweise dafür eingesetzt werden, Zeit für die Entwicklung 
und Umsetzung gezielter Fördermaßnahmen für bedürftige 
Haushalte zu gewinnen.22 Bis solche Maßnahmen letztendlich 
wirken würden, würde es noch einige Jahre brauchen. Entspre-
chend könnte das Klimageld bedürftigen Haushalten kurzfris-
tig Unterstützung bieten, solange strukturelle Fördermaßnah-
men für diese Gruppe noch nicht umgesetzt sind und wirken. 
Eine sehr ähnliche Devise verfolgt auch der KSF (siehe oben).

Eine wesentliche Herausforderung ist, sich politisch zu eini-
gen, wie weit Bedürftigkeit gefasst werden soll beziehungsweise 
welche Gruppen eingeschlossen werden sollen – so wie dies 
auch für den KSF nun ansteht. Hierfür zentral wären die Defi-
nition entsprechender Gruppen und die Identifizierung geeig-
neter Indikatoren (vgl. Fiedler et al. 2024), die auch für ent-
sprechende Förderprogramme erforderlich wären. Verschiede-
ne Ideen und Vorschläge existieren bereits, wie zum Beispiel 
die Anwendung statistischer Methoden auf beobachtbare Grö-
ßen (Kellner et al. 2023) oder dezidierte (type revealing) Maß-
nahmen zur Identifizierung vulnerabler Gruppen,23 zum Bei-
spiel in Zusammenarbeit mit Verbraucher_innenberatungen 
oder dem Stromspar-Check.24 Ein auf dieser Basis gefundener 
gesellschaftlicher Kompromiss darüber, welche Gruppen be-
dürftig sind und wie sie identifiziert und erreicht werden kön-
nen, würde dann idealerweise nicht nur dem Klimageld zu-
grunde liegen, sondern dem gesamten Policy Mix – der für die 
Gesamtakzeptanz viel maßgeblicher erscheint als allein das Kli-
mageld (vgl. Hagemeyer et al. 2024). 

5. FAZIT

Dieses Papier hat wesentliche übergreifende Fragen zur Weiter-
entwicklung des Systems der CO2-Bepreisung identifiziert und 
erste Antworten darauf gegeben. Für den Übergang des BEH 
wesentliche Fragen sind die mögliche Höhe der Preise im ETS2 
sowie die Dringlichkeit des Übergangs. Eine Analyse der neuen 
Marktregeln und aktueller Modellstudien zeigt, dass die Preise 
wesentlich von der Wirksamkeit überlappender Politikmaß-
nahmen abhängen und grundsätzlich sehr unsicher sind. Sehr 
hohe Preise sind möglich, aber im Fall einer politischen Inter-
vention beziehungsweise geringer Glaubwürdigkeit der ausge-
gebenen Zertifikatsmenge (Cap) könnte sich auch ein relativ 
niedriges Niveau einstellen. Im Hinblick auf den Übergang ist 
die wohl dringlichste Frage, ob und in welcher Rolle das BEHG 
weitergeführt werden soll. Insbesondere im Fall niedriger Prei-
se könnte das BEH als System mit „harter“ Cap fortgeführt 
werden, um damit garantiert die nationalen Klimaziele bezie-
hungsweise europäischen Lastenteilungsziele (ESR) für 2030 zu 
erreichen. Die Frage der Fortführung ist dringend zu klären, da 
die Bundesregierung das ETS2 bis Juni 2024 in nationales 
Recht umsetzen muss und in diesem Rahmen aller Voraussicht 
nach auch über den Anwendungsbereich des BEH entscheiden 
wird.

Für das Klimageld wesentliche Fragen sind die Stichhaltig-
keit der Argumente für seine Einführung und Konzeption und 
die Rolle, die es angesichts der neuen Rahmenbedingungen 
„realistisch“ spielen kann. Eine Analyse empirischer Studien 

zur Unterstützung von CO2-Bepreisung legt nahe, dass ein Kli-
mageld kein Königsweg für Akzeptanz ist. Es könnte zwar ga-
rantieren, dass die Einnahmen der CO2-Bepreisung (komplett) 
an die Bevölkerung zurückfließen. In dieser Rolle würde das 
Klimageld jedoch de facto für eine Stellvertreterdebatte instru-
mentalisiert, die das Vertrauen in die Klimapolitik weiter un-
terminieren könnte. Auch als (alleiniges) Instrument für den 
sozialen Ausgleich würde es sich nur bedingt eignen, da es 
selbst bei kompletter Verwendung der Einnahmen die Vermei-
dung von Regressivität nur „im Mittel“ und auch nicht langfris-
tig sicherstellen könnte. Weitere Fördermaßnahmen für be-
dürftige Haushalte wären daher notwendig. Allerdings ist un-
klar, welcher sozialpolitische und fiskalische Handlungsspiel-
raum dafür besteht. Eine mögliche Alternative wäre daher, 
nach der Devise des KSF vorzugehen: den für den sozialen 
Ausgleich bestimmten Anteil der Einnahmen grundsätzlich für 
gezielte Fördermaßnahmen zu verwenden und die zusätzlichen 
Einnahmen im Fall (sehr) hoher ETS2-Preise für ein Klimageld 
zu verwenden, um in diesen Phasen gezielt temporäre Härten 
abzufedern. 

ENDNOTEN

1 Sowohl der europäische als auch der nationale Emissionshandel um-
fassen eine Vielzahl an Regelungen, Mechanismen und Interaktio-
nen. Für einen zugänglichen Überblick seien die Zusammenstellun-
gen der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) beim Umweltbun-
desamt (UBA) empfohlen: https://www.dehst.de/DE/Europaeischer-
Emissionshandel/EU-Emissionshandel-verstehen/
eu-emissionshandel-verstehen_node.html, https://www.dehst.de/DE/
Nationaler-Emissionshandel/nEHS-verstehen/nehs-verstehen_node.
html. 

2 Diesen Fonds finanzieren die Mitgliedsstaaten implizit dadurch, dass 
sie in jeweils gleichen prozentualen Anteilen auf Einnahmen durch 
die Versteigerung von Zertifikaten zugunsten des KSF verzichten. 
Konkret wird der KSF über die Versteigerung von Zertifikaten durch 
die EU-Kommission finanziert, die den Mitgliedsstaaten dann ent-
sprechend ihrem Schlüssel weniger zugeteilt werden. Insgesamt wer-
den 50 Millionen Zertifikate aus dem ETS1 und mindestens 150 Mil-
lionen Zertifikate aus dem ETS2 versteigert. Sollten die Erlöse nicht 
ausreichen, um die maximale Ausstattung in Höhe von 65 Milliarden 
Euro zu erreichen, werden weitere ETS2-Zertifikate versteigert.

3 Siehe Artikel 30i der ETS-Änderungsrichtlinie.
4 Siehe Artikel 30d der ETS-Änderungsrichtlinie (2023/959). Die an-

fänglich zusätzlich versteigerte Menge wird von den zu versteigern-
den Mengen in den Jahren 2029 bis 2031 abgezogen, ist also Cap-
neutral.

5 Siehe Artikel 30h der ETS-Änderungsrichtlinie. Für den Wert von 
45 Euro/t „gilt eine Indexierung auf der Grundlage des Europäischen 
Verbraucherpreisindexes für 2020“. Bereits für die Jahre 2021 bis 
2023 würde dies eine Steigerung um rund 20 Prozent (= 54 Euro/t) 
bedeuten.
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6 Siehe Artikel 30d(2) der ETS-Änderungsrichtlinie.
7 Siehe Artikel 1a(3) der Änderungen des Beschlusses zur MSR 

(2015/1814).
8 Siehe Erwägungsgrund 91 zur ETS-Änderungsrichtlinie.
9 Eine entsprechende Überprüfung dieses Mechanismus ist in 

Artikel 30h(5) der ETS-Änderungsrichtlinie bereits angelegt: Die EU-
Kommission soll vor dem 31.12.2029 einen Bericht vorlegen, in dem 
sie die Wirksamkeit und Beibehaltung überprüft und gegebenenfalls 
einen Vorschlag für die Anpassung macht. 

10 Alternativ – und tendenziell mit höherer Rechtssicherheit – wäre dies 
auch mit Energiesteuern möglich (Kahl 2021).

11 Darunter wird verstanden, dass zusätzliche Emissionsreduktionen 
eines Mitgliedsstaats zu entsprechenden Mehremissionen anderer 
Mitgliedsstaaten führen, weil die Gesamtmenge der Emissionszerti-
fikate fix ist.

12 Der KTF ist ein Instrument zur Finanzierung der Energiewende und 
des Klimaschutzes, durch das insbesondere die energetische Gebäu-
desanierung, die Dekarbonisierung der Industrie sowie der Ausbau 
der erneuerbaren Energien, der Elektromobilität und der Ladeinfra-
struktur gefördert werden.

13 Siehe Artikel 3(1) der ETS-Änderungsrichtlinie (2023/959).
14 Unklar bleibt jedoch, was unter einem „Klimadividendensystem“ 

genau zu verstehen ist und wie es sich von anderen finanziellen Un-
terstützungsmaßnahmen abgrenzen lässt. Es ist anzunehmen, dass 
ein unabhängig von den Einkommensverhältnissen gezahltes Pro-
Kopf-Klimageld als Klimadividendensystem gelten würde.

15 Im Fall der Finanzierung aus BEH-Einnahmen bestehen für die Aus-
gestaltung nur insofern rechtliche Einschränkungen, als die Einnah-
men in den KTF fließen und entsprechend dessen Zweckrichtung 
ausgegeben werden müssen – was im Fall des Klimagelds unproble-
matisch gegeben sein dürfte (vgl. Busch/Harder 2024).

16 Die Zahl der vorgeschlagenen Konzepte ist zu umfangreich, um hier 
einen Überblick zu bieten. Dazu kommt, dass weiterhin neue Vor-
schläge gemacht oder bestehende angepasst werden.

17 Die Akzeptanz eines Klimagelds ist tendenziell umso größer, je höher 
der Gesamtbetrag ist und je fairer dieser verteilt wird. Die größere 
Bedeutung kommt der Fairness der Verteilung zu, da der Effekt ver-
einfacht gesagt relativ zur Höhe des CO2-Preises betrachtet werden 
muss, von der auch das Finanzvolumen abhängt.

18 Zwischen beiden Gruppen gibt es eine große Überlappung. Vulnera-
bilität umfasst jedoch auch explizit Gruppen, die ein niedrigeres mitt-
leres Einkommen haben, jedoch aufgrund hohen Energieverbrauchs 
stark betroffen sind. In der verbreiteten Fixierung der Politik auf das 
Einkommen als einziges Kriterium würde diese Gruppe unter den 
Tisch fallen.

19 Die Kriterien für Vulnerabilität werden in der Regel nicht im Rahmen 
des Klimagelds diskutiert, sondern vornehmlich in Zusammenhang 
mit ergänzenden Härtefallregelungen.

20 Siehe Erwägungsgründe 11 bis 13 in der KSF-Verordnung.
21 Für eine deutsche Kurzzusammenfassung siehe Pahle et al. (2021).
22 Im Gegensatz zu anderen Ländern wie zum Beispiel den USA existie-

ren solche Programme in Deutschland bisher aber praktisch nicht. 
Eine wichtige Ausnahme ist der Bonus für Haushalte mit niedrigem 
Einkommen im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG). Es ist jedoch fraglich, ob dieser Bonus auch angenommen 
wird.

23 Die Grundidee dieser Maßnahmen ist, Anreize dafür zu bieten, dass 
sich die Zielgruppe selbst identifiziert. Beispielsweise könnte man die 
Erstellung von Energieausweisen für potenziell gefährdete Gruppen 
subventionieren. Der Energieausweis ließe sich dann, zusammen mit 
dem Einkommen, als Kriterium verwenden.

24 https://www.stromspar-check.de/ 
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